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Beiordnung als Pflichtverteidiger
SIPO 5 140 Abs.2

Ein drohender Widerruf der Aussetzung der Bewährung
einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten be-
gründet die Beiordnung eines Pflichtverteidigers im Be-
schwerdeverfahren nach 5 14O Abs. 2 SIPO analog.
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